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A. Bekanntmachungen des Landkreises 
 
I.) Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 

vom 22. März 2013 
Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 
22. September 2013 
Aufforderung zur Einreichung von Kreis-
wahlvorschlägen 

 
Wahl des 18. Deutschen Bundestages am 22. 

September 2013 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
vom 22. März 2013 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen  

Grundlage für die Durchführung der Wahl zum 18. 
Deutschen Bundestag sind maßgeblich das Bundes-
wahlgesetz (BWG) und die Bundeswahlordnung 
(BWO). 

Hiermit fordere ich auf, zur Wahl des 18. Deutschen 
Bundestages am 22. September 2013 Kreiswahlvor-
schläge für den Wahlkreis 63 möglichst frühzeitig 
einzureichen.  

Der Wahlkreis 63 wird gebildet aus der Stadt Frank-
furt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree. 

Für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen gebe 
ich folgendes bekannt: 
 
1.  
Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 63 können 
beim  

Kreiswahlleiter 
Herrn 
Michael Buhrke 
Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow 

bis zum  

15. Juli 2013, 18:00 Uhr 

schriftlich eingereicht werden. 
 
2.  
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und von 
Wahlberechtigten eingereicht werden. 
 
3.  
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der 
Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss 
enthalten: 

a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, 
Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Haupt-
wohnung) des Bewerbers, 

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kenn-
wort. 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines 
Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in 
einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahl-
vorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur 
vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruf-
lich. 

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen 
Kreiswahlvorschlag einreichen. Als Bewerber einer 
Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer wählbar ist, nicht Mitglied in 
einer anderen als der aufstellenden Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahl-
kreisbewerbers oder in einer besonderen oder allge-
meinen Vertreterversammlung hierzu in geheimer 
Abstimmung gewählt worden ist.  

Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreis-
bewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen 
Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. 
Besondere Vertreterversammlung ist eine Versamm-
lung der von einer derartigen Mitgliederversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. Allgemeine 
Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der 
Partei (§ 6 Parteiengesetz) allgemein für bevorste-
hende Wahlen von einer derartigen Mitgliederver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellte Versammlung. 

Die Wahlen der Vertreter können bereits seit dem 
28. März 2012, die Wahlen der Bewerber seit dem 
28. Juni 2012 erfolgen. 

Die Vertreter für Vertreterversammlungen und der 
Bewerber müssen in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. Jeder stimmberechtigte Versammlungsteil-
nehmer ist hierbei vorschlagsberechtigt. Dem Be-
werber muss Gelegenheit gegeben werden, sich und 
sein Programm in angemessener Zeit in der Ver-
sammlung vorzustellen. 

Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Sat-
zungen.  
 
4.  
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrau-
ensperson und eine stellvertretende Vertrauensper-
son bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so 
gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als 
Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite 
unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensper-
son. 
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Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes be-
stimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreis-
wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Die Vertrauensperson und die stellvertretende 
Vertrauensperson können durch schriftliche Erklä-
rung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahl-
vorschlages an den Kreiswahlleiter abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 

Zur Erleichterung der Zusammenarbeit mit dem Kreis-
wahlleiter empfiehlt es sich, die E-Mail-Adressen, 
Telefon- und Faxverbindungen der Vertrauens-
personen und stellvertretenden Vertrauenspersonen 
anzugeben 
 
5. 
Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindes-
tens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesver-
bandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu 
unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen 
Landesverband oder keine einheitliche Landesorga-
nisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von 
mindestens je drei Mitgliedern, darunter dem Vorsit-
zenden oder seinem Stellvertreter, der  Vorstände der 
nächst niedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 des 
Parteiengesetzes), in deren Bereich der Wahlkreis 
liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. 
Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes 
genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftli-
che Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände 
vorliegt. 

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei 
Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschrif-
ten auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13zur 
BWO) selbst zu leisten. Die Wahlberechtigung der 
Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (vgl. Nr. 7). 
 
6. 
Parteien, die im  Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindes-
tens fünf Abgeordneten vertreten waren, können 
einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn der 
Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat. Zu diesem Zweck müssen diese Parteien 
spätestens am 

17. Juni 2013, 18:00 Uhr  

dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 
Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden 
(Postanschrift: 65180 Wiesbaden), ihre Beteiligung 
an der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag schrift-
lich angezeigt haben. In der Anzeige ist anzugeben, 

unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl 
beteiligen will. 

Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern 
des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen 
Bundesvorstand, so ist die Anzeige von dem Vor-
stand der jeweils obersten Parteiorganisation zu 
erstatten.  

Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, das 
schriftliche Programm und der Nachweis über die 
satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufü-
gen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Partei-
eigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteienge-
setzes beigefügt werden. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass die Anzeige nicht durch die 
Übersendung der Unterlagen gemäß den Be-
stimmungen des Parteiengesetzes ersetzt wird, also 
unabhängig von diesen Mitteilungen geboten ist. 

Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 

5. Juli 2013 

fest , 

a) welche Parteien im Deutschen Bundestag 
oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, 

b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung 
angezeigt haben, für die Wahl als Parteien 
anzuerkennen sind. 

Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die 
Feststellung der Parteieigenschaft werden die Verei-
nigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl ange-
zeigt haben, vom Bundeswahlleiter eingeladen. Die 
Feststellung des Bundeswahlausschusses macht der 
Bundeswahlleiter im Bundesanzeiger öffentlich 
bekannt. Sie ist für alle Wahlorgane verbindlich. 
 
7. 
Kreiswahlvorschläge von Parteien, deren Parteiei-
genschaft vom Bundeswahlausschuss festgestellt 
wurde, müssen außerdem von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

Andere Kreiswahlvorschläge müssen ebenfalls von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.  
Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzu-
weisen. 

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen. 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert; sie können auch 
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als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt 
werden.  
Bei der Anforderung sind Familienname, Vorname 
und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagen-
den Bewerbers anzugeben. 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, 
der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind 
außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort 
anzugeben. 
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers 
in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung zu bestätigen.  

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag 
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; 
neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeich-
nung anzugeben.  

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach 
Anlage 14 zur BWO eine Bescheinigung der Ge-
meindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis 
einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung kann auch als 
Einzelbescheinigung nach dem Muster der Anlage 
14 (Rückseite) zur BWO gesondert erteilt werden. 
Sie wird kostenfrei erteilt.  
Einzelbescheinigungen des Wahlrechts sind vom 
Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunter-
schriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine 
Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss 
nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvor-
schlag unterstützt. Ein Wahlberechtigter darf nur 
einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach 
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.  
Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für 
Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Min-
derheiten. 
 
8.  
Im Übrigen muss auch ein Bewerber, für den im 
Melderegister aufgrund seiner Gefährdung ein 
Sperrvermerk gemäß § 32b Abs. 1 des Brandenburgi-
schen Meldegesetzes eingetragen ist , in dem Kreis-
wahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO), in der Nieder-
schrift über die Aufstellung des Wahlkreisbewerbers 
(Anlage 17 zur BWO), der Zustimmungserklärung 
(Anlage 15 zur BWO) und der Bescheinigung der 

Wählbarkeit (Anlage 16 zur BWO) mit der Anschrift 
seiner Hauptwohnung angegeben werden. 
Er kann jedoch beim Kreiswahlleiter durch eine bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist abzugebende 
schriftliche Erklärung verlangen, dass in dem Form-
blatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahl-
vorschlag; Anlage 14 zur BWO), in der Bekanntma-
chung der zugelassenen Wahlvorschläge, auf dem 
Stimmzettel und in der Bekanntmachung der Wahl-
ergebnisse an Stelle seiner Anschrift eine Erreich-
barkeitsanschrift angegeben wird. Als Erreichbar-
keitsanschrift kommt beispielsweise das Wahlkreis-
büro oder Bundestagsbüro in Betracht; ein Postfach 
genügt nicht. Mit der Erklärung muss durch eine 
Bestätigung der Meldebehörde nachgewiesen wer-
den, dass im Melderegister für den Bewerber ein 
Sperrvermerk eingetragen ist. 
 
9. 
Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen 
a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers 

nach dem Muster der  Anlage 15 zur BWO, dass 
er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen 
anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat, sowie eine 
Versicherung an Eides statt gegenüber dem Kreis-
wahlleiter, dass er nicht Mitglied einer anderen als 
der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist 

b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
behörde nach dem Muster der Anlage 16 zur 
BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wähl-
bar ist. Die Bescheinigung des Wahlrechtes ist 
kostenfrei zu erteilen. Für Bewerber, die keine 
Wohnung im Geltungsbereich des Bundeswahl-
gesetzes innehaben und sich dort auch sonst nicht 
gewöhnlich aufhalten, erteilt das Bundesministe-
rium des Innern die Wählbarkeitsbescheinigung. 

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien  

• eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Ein-
ladung, Zahl der erschienenen Mitglieder 
und Ergebnis der Abstimmung sowie den 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides 
statt.   
Im Falle eines Einspruches des Vorstandes 
des Landesverbandes oder, wenn Landes-
verbände nicht bestehen, der Vorstände der 
nächst niedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt oder einer an-
deren in der Parteisatzung hierfür vorgese-
henen Stelle gegen den Beschluss der Mit-
glieder- oder Vertreterversammlung auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
wiederholte Abstimmung mit den vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt; 
die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versiche-
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rungen an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 zur BWO abgegeben werden, 

• eine Versicherung an Eides statt des vorge-
schlagenen Bewerbers gegenüber den 
Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anla-
ge 15 zur BWO, dass er nicht Mitglied ei-
ner anderen als der den Wahlvorschlag ein-
reichenden Partei ist;  

d)  die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften sowie die Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner nach dem Muster der 
Anlage 14 zur BWO, sofern der Kreiswahlvor-
schlag von mindestens 200 Wahlberechtigten 
des Wahlkreises unterzeichnet sein muss ( vgl. 
Nr. 7). 

 
10. 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen 
werden, solange nicht über seine Zulassung ent-
schieden ist.  
Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unter-
zeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen 
persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung 
zurückgenommen werden.  

Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der 
Einreichungsfrist (15. Juli 2013, 18:00 Uhr) nur 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person und nur dann geändert werden, wenn der 
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Nach 
der Entscheidung über die Zulassung eines Kreis-
wahlvorschlages ist jede Änderung ausgeschlossen. 
 
11. 
Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach 
Eingang geprüft. Werden Mängel festgestellt, so 
wird sofort die Vertrauensperson benachrichtigt und 
aufgefordert, behebbare Mängel rechtzeitig zu 
beseitigen. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben 
werden.  

Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 
a) die Form oder Frist der Einreichung des Kreis-

wahlvorschlages nicht gewahrt ist, 
b) die erforderlichen gültigen Unterschriften auf 

dem Kreiswahlvorschlag mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-
ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht 
zu vertreten hat, nicht  rechtzeitig erbracht wer-
den, 

c)  bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibe-
zeichnung fehlt, eine erforderliche Feststellung 
der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die er-

forderlichen Nachweise zur Aufstellung von 
Parteibewerbern nicht erbracht sind, 

d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass 
seine Person nicht feststeht oder 

e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

Nach der Entscheidung über die Zulassung eines 
Kreiswahlvorschlages ist jede Mängelbeseitigung 
ausgeschlossen. 

Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Män-
gelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson 
den Kreiswahlausschuss anrufen. 
 
12. 

Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge ent-
scheidet der Kreiswahlausschuss am  

26. Juli 2013. 

Zur Sitzung des Kreiswahlausschusses werden die 
Vertrauenspersonen der Kreiswahlvorschläge gela-
den. Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen 
des Kreiswahlausschusses werden öffentlich bekannt 
gemacht.  

Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge 
zurückzuweisen, wenn sie  
a)  verspätet eingereicht sind oder 
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch 

BWG und BWO aufgestellt sind, es sei denn, 
dass Vorschriften etwas anderes bestimmen. 

Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge mit den gesetzlich erforderli-
chen Angaben fest.  

Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag das 
Kennwort oder erweckt es den Eindruck, als handele 
es sich um den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder 
ist es geeignet, Verwechslungen mit einem früher 
eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so 
erhält der Kreiswahlvorschlag den Namen des 
Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehre-
rer Parteien oder deren Kurzbezeichnung zu Ver-
wechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss 
einem der Kreiswahlvorschläge oder mehreren 
Wahlvorschlägen eine Unterscheidungsbezeichnung 
bei; hat der Landeswahlausschuss eine Unterschei-
dungsregelung getroffen, so gilt diese. 

Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvor-
schlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den 
Landeswahlausschuss eingelegt werden. Beschwer-
deberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreis-
wahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der 
Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der 
Kreiswahlleiter können auch gegen die Zulassung 
eines Kreiswahlvorschlages Beschwerde erheben. 
 
13. 
Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge spätestens am  
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5. August 2013 

öffentlich bekannt. 
 
14. 
Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der 
BWO, und zwar 

a) Anlage 13 –  Kreiswahlvorschlag,  
b) Anlage 14 – Formblatt für eine Unterstützungs-

unterschrift (Kreiswahlvorschlag), 
c) Anlage 15 – Zustimmungserklärung für Bewer-

ber eines Kreiswahlvorschlages,  
d) Anlage 16 –  Bescheinigung der Wählbarkeit,  
e) Anlage 17 – Niederschrift über die Aufstellung 

eines Wahlkreisbewerbers einer 
Partei,  

f) Anlage 18 –  Versicherung an Eides statt, 

werden vom Kreiswahlleiter beschafft und können 
abgefordert werden. 

Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) 
können erst angefordert werden, wenn bei Parteien 
der Bewerber in einer entsprechenden Versammlung 
aufgestellt und dies dem Kreiswahlleiter schriftlich 
bestätigt worden ist.  
 
15.  
Die Vordrucke mit Ausnahme des Formblattes für 
Unterstützungsunterschriften sind auch im Inter-
netangebot des Landeswahlleiters zur Bundestags-
wahl 2013 unter www.wahlen.brandenburg.de 
abrufbar. 
 
 
Buhrke 
Kreiswahlleiter 

 
 
B.) Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde 

 

C.) Bekanntmachungen anderer Stellen  
 
I.) Bekanntmachung der Regionalen Pla-

nungsgemeinschaft Oderland-Spree  
Regionalversammlung am 22.04.2013  

 
9. Öffentliche Sitzung der Regionalversammlung 

in der 5. Amtszeit 
der Regionalen Planungsgemeinschaft  

Oderland-Spree (RPG OLS) 
 

Bekanntmachung der Regionalen Planungsge-
meinschaft Oderland-Spree  

vom 11.03.2013  
 

Die 9. Öffentliche Sitzung der Regionalversammlung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree findet am 22.04.2013, 14:00 - 17:00 
Uhr in 15306 Seelow, Kreiskulturhaus „Erich 
Weinert“, Erich-Weinert-Straße 13, 1. Etage, Kleiner 
Saal, statt. 
 
Tagesordnung: 

 1.  Eröffnung der Sitzung der Regionalversamm-
lung 

 2. Feststellung der Protokollführung 
 3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

sowie der Beschlussfähigkeit 
 4. Bestätigung der Tagesordnung 
 5.  Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung der 

Regionalversammlung vom 19.11.2012 
 6. Beschluss Arbeitsbericht 2012 

BE: Herr Rietzel, Leiter Regionale Planungs-
stelle 
Herr Rump, Regionalplaner Regionale Planungs-
stelle 

7. Beschluss Haushaltssatzung und -plan 2013 
BE: Frau Lenz, Sachbearbeiterin Regionale 
Planungsstelle 

8. Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienut-
zung“ der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree 

8.1 Sachstand Auswertung öffentliches Beteili-
gungsverfahren zum Entwurf 

8.2 Beschluss zur Überarbeitung Kriteriengerüst 
für die Erarbeitung eines schlüssigen Plankon-
zeptes 

8.3 Beschluss Überarbeitung Entwurf Sachlicher Teilregi-
onalplan „Windenergienutzung“ der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Oderland-Spree auf der Grundlage 
Beschluss 8.2 
BE: Herr Rietzel, Leiter Regionale Planungs-
stelle 
Herr Rump, Regionalplaner Regionale Planungs-
stelle 

9. Erarbeitung und Umsetzung Regionales Energie-
konzept Oderland-Spree 
Sachstand 
BE: Herr Rietzel, Leiter Regionale Planungsstelle 
Frau Wolff, Projektmanagerin Regionale Pla-
nungsstelle 

10. Sonstiges 
11. Schließung der Sitzung 
 



Seite - 7 - Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree vom  6. April 2013 20. Jahrgang Nr. 4 

Die Beschlussvorlagen liegen im Wortlaut vom 
15.04.2013 - 22.04.2013 in der Regionalen Pla-
nungsstelle, 15848 Beeskow, Berliner Straße 30 
(Rathaus der Stadt Beeskow) zu folgenden Zeiten 
aus: Mo., Mi., Fr. von 10:00 - 12:00 Uhr und Di., 
Do. 10:00 - 17:00 Uhr.  
 
 
Manfred Zalenga 
Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II.) Bekanntmachung des Wasser- und Abwas-

serzweckverbandes Beeskow und Umland 
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2013 

 

          
Amtliche Bekanntmachung 
 
Der Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland gibt bekannt,  
dass auf der Verbandsversammlung am 20.03.2013 der Wirtschaftsplan für 2013 
beschlossen wurde. 
 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 der Eigenbetriebsverordnung (Eig.V) 
   für das Wirtschaftsjahr 2013 

        - Festsetzungen - 

Auf Grund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch 
Beschluss vom 20.03.2013 den Wirtschaftsplan 2013 festgestellt: 

1. Es betragen 
1.1 im Erfolgsplan 

      die Erträge    = 2.866.483 EUR 
     die Aufwendungen   = 2.605.763 EUR 
     der Jahresgewinn   =    260.720 EUR 
     der Jahresverlust    =   0 EUR 

1.2 im Finanzplan 
     Mittelzufluss/Mittelabfluss 
       aus laufender Geschäftstätigkeit =    694.904 EUR 

     Mittelzufluss/Mittelabfluss 
        aus laufender Investitionstätigkeit =             -536.500 EUR 

     Mittelzufluss/Mittelabfluss 
        aus der Finanzierungstätigkeit =            -126.176 EUR 

2. Es werden festgesetzt 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf   0 EUR 
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0 EUR 
2.3 die Verbandsumlage     0 EUR 
 
Beeskow, 20.3.2013 
 
 
Günther   Steffen 
Verbandsvorsteherin Vors. d. Verbandsversammlung 
 


